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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.11.2017

Norm

ASVG §334 Abs1

ASVG §335 Abs1

Rechtssatz

Ist der Dienstgeber eine juristische Person, so ist § 335 Abs 1 ASVG auch dann anzuwenden, wenn ein Arbeitsunfall

zwar nicht durch das vorsätzliche oder grob fahrlässige Verhalten eines Mitglieds des geschäftsführenden Organs,

wohl aber durch ein solches Verhalten eines Repräsentanten der juristischen Person verursacht wurde.

Entscheidungstexte

2 Ob 73/17z

Entscheidungstext OGH 28.11.2017 2 Ob 73/17z

Veröff: SZ 2017/136
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